
Vereinbarung/Jugendschutzgesetz
Erziehungsbeauftragung (nach §1, Absatz 4, Jugendschutzgesetz)
Wichtige Informationen für den Jugendlichen und die Aufsicht
zum Aufenthalt in der GIGA-NIGHT.

• Die Aufsichtsperson muss mindestens 18 Jahre alt sein
• Das Formular muss leserlich in Druckbuchstaben ausgefüllt sein und muss mit Ausweiskopie der Eltern,
den Ausweis des Jugendlichen und der Aufsicht beim Betreten des Zeltes am Eingang abgegeben werden.
• Das alleinige bestellen eines Getränkes mit branntweinhaltigen Alkohol hat zu Folge das der Jugendliche das Zelt
mit seiner Aufsichtspflicht verlassen muss.
• Wir setzen voraus das der Jugendliche zwischen branntweinhaltigen und bieralkoholischen Getränken unterscheiden kann und Ihm
auch bekannt ist, dass für Ihn ein komplettes Rauchverbot gilt.
• Die Aufsicht ist verpflichtet den Jugendlichen über seine Einschränkungen zu informieren und den ganzen Abend über zu beaufsichtigen.
Die Aufsichtsperson haftet in vollem Umfang für jegliche Vorkommnisse.
• Die Aufsicht und der Jugendliche müssen geschlossen zusammen das Zelt betreten.
• Eine evtl. Weitergabe von starken alkoholischen Getränken an den Jugendlichen wird mit Zeltverbot geahndet.
• Bei nichteinhalten des Zeltverbots erstatten wir Anzeige.
• Den Anweisungen der Angestellten ist ohne Diskussion Folge zu leisten.
• Mit der Unterschrift aller Beteiligten wird den Regeln zugestimmt und bestätigt alle Punkte verstanden zu haben.

Hiermit erkläre ich:

Vor & Nachname der Erziehungsberechtigten Person (Mutter, Vater, Vormund)

Wir kennen die Begleitperson und Vertrauen dieser. Zwischen Ihr und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis. Sie hat

genügend erzieherische Kompetenz um unserem Kind, Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Wir haben
mit Ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. Wir sind ausdrücklich damit einverstanden dass die oben
genannten Lokale besucht werden.
Rauchen: Unser Kind wurde von uns auch darüber aufgeklärt, das Rauchen unter 18 Jahren grundsätzlich verboten ist.
Bitte nicht vergessen!!! Wir benötigen von der aufsichtspflichtigen u. der minderjährigen Person den Personalausweis. Von dem
Erziehungsberechtigten (Mutter, Vater, Vormund) benötigen wir eine Kopie vom Ausweis.
Für Ausweise die am selben Tag nicht abgeholt werden, wird keine Verantwortung übernommen und es besteht kein Anrecht auf Ersatz.
Diese Regelung gilt nur für Jugendliche ab 16 Jahren und pro Aufsichtsperson nur einen Minderjährigen.
Mit unserer Unterschrift verpflichten wir uns für sämtliche Folgen der Zuwiderhandlung die volle Verantwortung
zu übernehmen. Jeglicher Versuch von Ausweismissbrauch oder Unterschriftenfälschung wird zur Anzeige gebracht.

_________________________________________
Ort und Datum: (Die Aufsichtspflichtübertragung gilt einmalig)

_________________________________________
Unterschrift - Erziehungsberechtigten Person (Mutter, Vater, Vormund)

Für eventuelle Rückfragen sind wir unter der Tel. Nr. ___________________________________________zu erreichen.

Folgende Person die Erziehungsaufgaben wahrnimmt:

 Herr  □         Frau □
 Name: ______________________________
 Vorname: ______________________________
 Geburtstag:  ______________________________
 Straße/Nr.: ______________________________
 PLZ/Ort: ______________________________
 Email: ______________________________

das für unser minderjähriges Kind

 Name:  ______________________________
 Vorname:  ______________________________
 Geburtstag:  ______________________________
 Straße/Nr.:  ______________________________
 PLZ/Ort:  ______________________________
 Email:  ______________________________

 am heutigen Abend (Datum der Veranstaltung)
 _____________________________________

Für die Aufsichtsperson: Hiermit bestätige ich, dass oben genannte/r Jugendliche/r mit mir in den oben genannten Veranstaltung geht
und auch wieder mit mir die Veranstaltung verlässt. Ich sorge während des Aufenthalts im Zelt für die Einhaltung des 
Jugendschutzgesetzes. Dabei ist mir bewusst, dass Jugendliche unter 18 Jahren keine branntweinhaltigen Getränke (z.B. Rum, Wodka 
aber auch branntweinhaltige Mixgetränke) konsumieren dürfen. Mir ist auch bekannt, dass der Aufenthalt in den Raucherbereichen sowie 
das Rauchen unter 18 Jahren grundsätzlich verboten ist. Ich als erziehungsbeauftragte Person bestätige die Richtigkeit der oben 
gemachten Angaben und die Echtheit aller Unterschriften.

_________________________________________
Ort und Datum: (Die Aufsichtspflichtübertragung gilt einmalig)

_________________________________________
Unterschrift Aufsichtspflichtiger

Der Aufsichtszettel ist nur gültig, wenn alle Felder leserlich und richtig ausgefüllt sind. Beim Verlassen des Lokals, bleibt der Aufsichtszettel im Lokal,
und kann bei Aufsichtspflichtverletzung als Beweismittel verwendet werden.

Bürgermeister
Neuer Stempel




